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Reviewbericht zur Akkreditierung der Studiengänge Bachelor Volks-
wirtschaftslehre und Master Economic Policy 
 
Sämtliche Studiengänge der Fakultät III wurden im Jahr 2018/19 dem internen Reviewver-
fahren unterzogen und im Laufe des Jahres 2018 durch die jeweiligen Fachgruppen/Fä-
cher überarbeitet. Die Fachprüfungsordnungen wurden am 05. Dezember 2018 und am 
22. Mai 2019 im Fakultätsrat der Fakultät III Wirtschaftswissenschaften – Wirtschaftsin-
formatik – Wirtschaftsrecht beschlossen. 
 
Die vorgelegten Studiengänge der Volkswirtschaftslehre wurden auf der Grundlage des 
Faktenberichts gemeinsam vom Prorektorat für Studium, Lehre und Lehrerbildung, den 
Dezernaten 2 und 3 sowie dem Qualitätszentrum Siegen (QZS) unter Berücksichtigung 
von jeweils vier externen Gutachtern bewertet. Die Anmerkungen der Gutachter sind im 
vorliegenden Reviewbericht eingearbeitet.  
 
Als Gutachter wurden gewonnen: 
 

• Prof. Dr. Winfried Koeniger, Universität St. Gallen, Professor für Volkswirtschafts-
lehre mit Schwerpunkt Makroökonomie; Direktor des Swiss Institute for Empirical 
Economic Research, Co-head of bachelor program in econommics 

• Prof. Dr. Christian Bauer Universität Trier, Lehrstuhl für Monetäre Ökonomik, 
zahlreiche Ämter in der akademischen Selbstverwaltung 

• Thomas Lepa, Gutachter aus Sicht der Berufspraxis, Bereichsleiter Personal bei 
FORUM Institut für Management GmbH, Mitwirkung in Akkreditierungsverfahren 
von VWL Studiengängen 

• Herr Julian Schubert, Gutachter aus studentischer Perspektive, benannt über den 
studentischen Akkreditierungspool 

 
Das QZS schlägt in Absprache mit dem Prorektorat für Studium, Lehre und Lehrerbildung 
sowie der Universitätsverwaltung vor, die Studiengänge bis zum 30.9.2025 mit der unten 
aufgeführten Auflage und den Empfehlungen zu akkreditieren. Der Bericht hat der Se-
natskommission für Studium und Lehre am 05.06.2019 zur Beratung vorgelegen. Die Se-
natskommission für Studium und Lehre empfiehlt dem Rektorat, die Studiengänge mit der 
nachfolgenden Auflage und den nachfolgenden Empfehlungen zu akkreditieren. 
 
 
Auflage 
 

Die Fakultät muss die bisher angewendeten Evaluationsmaßnahmen ausbauen, 
um im Bachelorstudiengang die Studienverläufe hinsichtlich der Einhaltung der Re-
gelstudienzeit und Gründen für Studienabbruch zu untersuchen. Dies kann bei-
spielsweise durch die Auswertung von anonymisierten Prüfungsdaten, der Be-
obachtung von Studienverläufen mittels einer Musterkohorte oder der Befragung 
von Studierenden und Exmatrikulierten erfolgen. Die Ergebnisse sind in einem Be-
richt zu dokumentieren. 

 
 

Empfehlungen 
 

1.) Der Fakultät wird empfohlen, die Varianz der Prüfungsformen im Bachelorstudien-
gang „Volkswirtschaftslehre“ und im Masterstudiengang „Economic Policy“ zu er-
höhen. 
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2.) Innerhalb der Gutachten finden sich einige Anmerkungen zur Erweiterung des 
Lehrangebots, in allen Studiengängen insbesondere zum Einbezug der Auswirkun-
gen der zunehmenden Digitalisierung auf die jeweiligen Studiengänge. Dem Fach 
wird empfohlen, die Anmerkungen entsprechend aufzugreifen und sowohl bei der 
konkreten Ausgestaltung des Lehrangebots als auch bei der zukünftigen Überar-
beitung der Studiengänge zu berücksichtigen. 

3.) Die Fakultät wird empfohlen, die bisher angewendeten Evaluationsmaßnahmen 
auszubauen, um auch im Masterstudiengang die Studienverläufe hinsichtlich der 
Einhaltung der Regelstudienzeit und Gründen für Studienabbruch zu untersuchen. 
Dies kann beispielsweise durch die Auswertung von anonymisierten Prüfungsda-
ten, der Beobachtung von Studienverläufen mittels einer Musterkohorte oder der 
Befragung von Studierenden und Exmatrikulierten erfolgen.  
 

 
 
 
Der Akkreditierungsbericht wurde am 27.6.2019 im Rektorat der Universität Siegen bera-
ten. Das Rektorat nimmt folgende redaktionelle Präzisierung der in der Vorlage genannten 
Empfehlung Nr. 3 vor: 
 
 
Der Fakultät wird empfohlen, die bisher angewendeten Evaluationsmaßnahmen auszu-
bauen, um auch im Masterstudiengang die Studienverläufe hinsichtlich der Einhaltung der 
Regelstudienzeit und Gründen für Studienabbruch zu untersuchen. Dies kann beispiels-
weise durch die Auswertung von anonymisierten Prüfungsdaten, der Beobachtung von 
Studienverläufen mittels einer Musterkohorte oder der Befragung von Studierenden und 
Exmatrikulierten erfolgen.  
 
Das Rektorat beschließt, dass die Auflage bis zum 31.12.2023 umzusetzen ist. Die Um-
setzung der Auflage ist über das QZS dem Prorektor für Studium, Lehre und Lehrerbil-
dung anzuzeigen. 
 
Vorbehaltlich der redaktionellen Änderung der Empfehlung Nr. 3 beschließt das Rektorat 
die Akkreditierung der Studiengänge Bachelor Volkswirtschaftslehre und Master Econo-
mic Policy mit der in der Vorlage genannten Auflage sowie den Empfehlungen bis zum 
30.9.2025. 
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Prüfkriterien Reviewbe-
richt  
(Verweis auf StudakVO, 
sonst andere Rechts-
grundlage) 
Vorbemerkungen 

Beschreibung/ eingebracht durch 
Dez. 3 
Dieser Reviewbericht bezieht sich auf den Bachelorstudi-
engang Volkswirtschaftslehre (im Folgenden VWL ge-
nannt) und den Masterstudiengang Economic Policy (im 
folgenden EP genannt). Die Regelungen zu den genann-
ten Studiengängen finden sich in der Fachprüfungsord-
nung (FPO-B) für das Fach Volkswirtschaftslehre (VWL) 
im Bachelorstudium an der Universität Siegen (im Folgen-
den FPO-B VWL genannt) in Verbindung mit der Rahmen-
prüfungsordnung (RPO-B) für das Bachelorstudium an der 
Universität Siegen vom 1. August 2018 (AM 35/2018) (im 
Folgenden RPO-B genannt) und in der Fachprüfungsord-
nung (FPO-M) für das Fach Economic Policy (EP) im Mas-
terstudium an der Universität Siegen (im Folgenden FPO-
M EP genannt) in Verbindung mit der Rahmenprüfungs-
ordnung (RPO-M) für das Masterstudium  an der Univer-
sität Siegen vom 28. Februar 2019 (AM 5/2019) (im Fol-
genden RPO-M genannt). 
 

1. Studienstruktur und Stu-
diendauer 
(§3) 

Dez.3 
Gemäß den Vorgaben in § 3 Absatz 1 Satz 1 der Studien-
akkreditierungsverordnung (StudakVO) führt das Studium 
des Bachelorstudiengangs VWL zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Regelabschluss eines Hochschulstudi-
ums (s. auch § 2 Absatz 1 Satz RPO-B). 
Gemäß den Vorgaben in § 3 Absatz 1 Satz 1 der Stu-
dakVO führt das Studium des Masterstudiengangs EP zu 
einem weiteren berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss (s. auch § 2 Absatz 1 Satz 5 RPO-M) 
 
Die Regelstudienzeit für das Vollzeitstudium im Bachelor-
studiengang VWL beträgt nach Artikel 2 § 8 Absatz 2 der 
FPO-B VWL in Verbindung mit § 5 Absatz 2 RPO-B sechs 
Semester. Damit ist die Vorgabe in § 3 Absatz 2 Sätze 1 
und 2 StudakVO eingehalten. Das Studium der VWL an 
der Universität Siegen ist nur im Vollzeitstudium möglich. 
Die Regelstudienzeit für das Vollzeitstudium im Masterstu-
diengang EP beträgt nach Artikel 2 § 8 Absatz 2 der FPO-
M EP in Verbindung mit § 5 Absatz 2 RPO-M vier Semes-
ter. Damit ist die Vorgabe in § 3 Absatz 2 Sätze 1 und 2 
StudakVO eingehalten. Das Studium im Studiengang EP 
an der Universität Siegen ist nur im Vollzeitstudium mög-
lich. 
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2. Studiengangprofile 
§ 4 Studiengangprofile 

Dez.3 
Gemäß den Vorgaben in § 4 Absatz 3 der StudakVO ist 
im Bachelorstudiengang VWL eine Bachelorarbeit (Artikel 
2 § 11 FPO-B VWL i.V.m. § 14 RPO-B) und im Masterstu-
diengang EP eine Masterarbeit (Artikel 2 § 11 FPO-M EP 
i.V.m. § 14 RPO-M) vorgesehen.  
Aus den jeweiligen § 14 Absatz 1 RPO-B und RPO-M 
ergibt sich, dass gemäß der Vorgabe in § 4 Absatz 3 der 
StudakVO sowohl mit der Bachelorarbeit als auch mit der 
Masterarbeit die Fähigkeit nachgewiesen werden soll, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. 
 
QZS 
Gemäß §4 StudakVO kann für Masterstudiengänge ein 
anwendungs- oder forschungsorientiertes Profil festge-
stellt werden. Für den vorgelegten Masterstudiengang 
wurde keine entsprechende Prüfung beantragt.  
 

3. Zugangsvoraussetzun-
gen, Abschlüsse und Ab-
schlussbezeichnungen  
 
 
 
§ 5 Zugangsvoraussetzun-
gen und Übergänge zwi-
schen Studienangeboten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dez.3 
Nach Artikel 2 § 4 Absatz 1 FPO-B VWL erhält Zugang 
zum Bachelorstudiengang VWL, wer die Zugangsvoraus-
setzungen des § 4 Absatz 1 und Absatz 2 der RPO-B 
nachweist. 
 
Zugangsvoraussetzung für das Masterstudium EP ist ent-
sprechend der Vorgabe in § 5 Absatz 1 Satz 1 der Stu-
dakVO ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss; dies ergibt sich aus § 4 Absatz 1 RPO-M. In Arti-
kel 2 § 4 Absatz 1 der FPO-M EP wird der erste berufs-
qualifizierende Hochschulabschluss dahingehend konkre-
tisiert, dass ein akademischer Grad eines „Bachelor of 
Science“ in Volkswirtschaftslehre oder ein vergleichbarer 
Abschluss mit einem volkswirtschaftswissenschaftlichen 
Anteil von mindestens 100 Leistungspunkten nachzuwei-
sen ist.  
Nach § 49 Absatz 6 Satz 2 HG kann die Prüfungsordnung 
vorsehen, dass ein vorangegangener qualifizierter Ab-
schuss nachzuweisen ist (s. auch § 4 Absatz 2 Nr. 2 RPO-
M). Dementsprechend ist nach Artikel 2 § 4 Absatz 2 der 
FPO-M EP eine Gesamtnote des ersten berufsqualifizie-
renden Abschlusses von „gut“ (2,5) oder besser nachzu-
weisen. 
Nach Artikel 2 § 4 Absatz 3 FPO-M EP i.V.m. § 4 Absatz 
2 Nr. 4 RPO-M ist ferner Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudium EP der Nachweis von Kenntnissen 
der englischen Sprache auf dem Niveau B2 gemäß des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen (GER).  
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§ 6 Abschlüsse und Ab-
schlussbezeichnungen 

Dez.3 
Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums 
VWL wird nach Artikel 2 § 3 FPO-B VWL der Hochschul-
grad eines „Bachelor of Science“ verliehen. Dies ent-
spricht den Vorgaben in § 6 Absatz 1 und 2 Nr. 2 Stu-
dakVO. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums EP 
wird nach Artikel 2 § 3 FPO-M EP der Hochschulgrad ei-
nes „Master of Science“ verliehen. Dies entspricht den 
Vorgaben in § 6 Absatz 1 und 2 Nr. 2 StudakVO. 
 
Nach § 6 Absatz 4 StudakVO erteilt das Diploma Supple-
ment als Bestandteil des Abschlusszeugnisses im Einzel-
nen Auskunft über das dem Abschluss zu Grunde lie-
gende Studium. Ein Muster des Diploma Supplements (in 
englischer und deutscher Sprache) nach § 66 Absatz 3 
Satz 2 Hochschulgesetz (HG)) liegt weder für den Ba-
chelorstudiengang VWL noch für den Masterstudiengang 
EP vor. 
 
Monitum: Es muss sowohl für den Bachelorstudiengang 
VWL als auch für den Masterstudiengang EP ein Muster 
des Diploma Supplement vorgelegt werden, das den Vor-
gaben des HG sowie dem aktuellen Muster der HRK ent-
spricht. 
Nachtrag: Die Fakultät hat am 24. Juni 2019 für jeden Stu-
diengang ein Muster des Diploma Supplement in Deutsch 
und Englisch vorgelegt, das den Vorgaben des HG sowie 
dem Muster der HRK entspricht. 
 
 
 

4. Modularisierung und 
Leistungspunktesystem 
§ 7 Modularisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Leistungspunktesys-
tem 

Dez.3 Modularisierung:  
Der Bachelorstudiengang VWL und der Masterstudien-
gang EP sind modularisiert. Die Inhalte der Module sind 
nach § 7 Absatz 1 Satz 2 StudakVO so bemessen, dass 
sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander-
folgenden Semestern vermittelt werden können (siehe 
Studienverlaufspläne in der jeweiligen Anlage 1 der FPO-
B VWL und der FPO-M EP). 
 
Die Modulbeschreibungen (MBS) in der Anlage 3 der je-
weiligen FPO enthalten alle nach § 7 Absatz 2 StudakVO 
erforderlichen Angaben. 
 
 
Dez.3 Leistungspunktesystem:  
Für den Erwerb eines Leistungspunktes wird im Präsenz- 
und Selbststudium eine Gesamtarbeitsleistung von 30 
Stunden zugrunde gelegt. Dies ergibt sich aus dem jewei-
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ligen § 6 Absatz 2 Satz 4 RPO-B und RPO-M und ent-
spricht der Vorgabe in § 8 Absatz 1 Satz 3 StudakVO, wo-
nach ein Leistungspunkt einer Gesamtarbeitsleistung der 
Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis 
höchstens 30 Zeitstunden entspricht. 
 
Aus den Studienverlaufsplänen (jeweilige Anlage 1 der 
FPO-B VWL und der FPO-M EP) ergibt sich im Schnitt 
eine Leistungspunkteverteilung von 30 Leistungspunkten 
je Semester (§ 8 Absatz 1 Satz 2 StudakVO). Es wurde 
eine bisher in den Akkreditierungsverfahren der Pro-
grammakkreditierung akzeptierte Toleranz von +/- 10 % 
berücksichtigt. 
 
Für den Bachelorabschluss sind gemäß Artikel 2 § 8 Ab-
satz 1 FPO-B VWL 180 Leistungspunkte zu erwerben. Dies 
entspricht der Vorgabe in § 8 Absatz 2 Satz 1 StudakVO, 
wonach für den Bachelorabschluss nicht weniger als 180 
Leistungspunkte zu vergeben sind. 
Für den Masterabschluss sind gemäß Artikel 2 § 8 Absatz 
1 FPO-M EP 120 Leistungspunkte zu erwerben. Insge-
samt werden mit Abschluss des konsekutiven Masters ge-
mäß § 8 Absatz 2 Satz 2 StudakVO 300 Leistungspunkte 
vergeben. 
 
Der Anteil der Bachelorarbeit am Bachelorstudium beträgt 
12 Leistungspunkte (Artikel 2 § 8 Absatz 4 und § 11 Absatz 
1 FPO-B VWL), der Anteil der Masterarbeit am Masterstu-
dium beträgt 15 Leistungspunkte (Artikel 2 § 8 Absatz 4 
und § 11 Absatz 1 FPO-M EP). Somit hält sich der Bear-
beitungsumfang für beide Abschlussarbeiten in dem nach § 
8 Absatz 3 StudakVO vorgegebenen Rahmen. 
 
Für die Vergabe von Leistungspunkten wird nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 4 StudakVO nicht zwingend eine Prüfung, son-
dern der erfolgreiche Abschluss des Moduls vorausge-
setzt. Aus Artikel 2 § 8 Absatz 4 FPO-B VWL sowie der 
betreffenden MBS ergibt sich, dass das Modul „Praxis-
workshop Europäische Wirtschaftspolitik“ (3VWLBA006) 
nicht mit einer Prüfungsleistung abschließt. Für den erfolg-
reichen Abschluss dieses Moduls ist das erfolgreiche Er-
bringen einer Studienleistung, die nicht in die Abschluss-
note eingeht, erforderlich. 
 
 

5. Studiengangbezogene 
Kooperationen und Joint 
Degree 
§ 9 Besondere Kriterien für 
Kooperationen mit nicht-
hochschulischen Einrich-
tungen 

Innerhalb des Studiengangs sind keine spezifischen Ko-
operationen vorgesehen. 
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§ 10 Sonderregelungen für 
Joint-Degree-Programme 
§ 16 Sonderregelungen für 
Joint-Degree-Programme 
§ 19 Kooperationen mit 
nichthochschulischen Ein-
richtungen 
§ 20 Hochschulische Ko-
operationen 
§ 33 Joint-Degree-Pro-
gramme 
 
6. Qualifikationsziele und 
Abschlussniveau 
§ 11 Qualifikationsziele 
und Abschlussniveau 

QZS 
Laut Gutachter sind die Ziele für die Studiengänge klar for-
muliert. Die Studiengänge bereiten demnach adäquat auf 
eine spätere berufliche Tätigkeit und im Masterstudien-
gang auf eine eventuell anschließende Promotion vor, wo-
mit ein angemessenes Abschlussniveau erreicht werde. 
Der Gutachter aus Sicht der Berufspraxis betont, dass die 
Stufung zwischen Bachelor und Master gelungen sei. Alle 
Gutachter heben die klare Profilierung und insbesondere 
die Ausrichtung auf europäische Themen hervor. 
 

7. Schlüssiges Studien-
gangkonzept und adä-
quate Umsetzung 
§ 12 Schlüssiges Studien-
gangkonzept und adä-
quate Umsetzung 

QZS 
Beiden Studiengängen wird von den Gutachtern ein 
schlüssiges Studiengangkonzept bescheinigt. Dennoch 
ergibt sich aus den Gutachten und aus den Kohortenana-
lysen der einzelnen Studiengänge der Bedarf, die Studi-
engänge näher zu untersuchen. In der Analyse der Kohor-
ten vom Sommersemester 2011 bis zum Sommersemes-
ter 2015 zeigt sich, dass ein relativ hoher Anteil von Stu-
dienanfängern den Bachelorstudiengang beginnt und an-
schließend in andere Studiengänge wechselt. Das Fach 
erläutert im Rückgespräch, dass in beiden Studiengän-
gen, vor allem aber im Bachelor, verstärkt Übungen in den 
ersten Semestern konzipiert würden um den Studierenden 
ein Feedback zu geben und zugleich diese eng zu be-
treuen. Ferner wird auf die Vorkurse hingewiesen. Zu-
gleich wird betont, dass die Prüfungslast reduziert worden 
sei und die formalen Zugangsvoraussetzungen zu den 
einzelnen Modulen im Vergleich zu anderen volkswirt-
schaftlichen Bachelorstudiengängen gering seien.  
Der Dekanatsvertreter skizziert, dass auf Fakultätsebene 
entsprechende Analysen für die verschiedenen Studien-
gänge konzipiert würden. Auch bei Betrachtung der Ko-
horten des Bachelors abzüglich der Wechsler des Studi-
engangs zeigt sich, dass weniger als 2% der Studienan-
fänger das Studium in der Regelstudienzeit abschließen. 
Es wird daher die Notwendigkeit gesehen, die Studienver-
läufe genauer zu untersuchen und die Gründe für den Stu-
dienzeitverzug zu erheben (Auflage). Das Fach erläutert 
im Rückgespräch, dass es sinnvoll wäre, entsprechende 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401572
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401572
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401578
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401578
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401581
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401581
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401581
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401582
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401582
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401595
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=38404&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=401595
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Analysen zu erstellen. Zugleich wird betont, dass im Rah-
men dieser Analysen auch geprüft werden könnte, ob die 
formalen Voraussetzungen innerhalb des Bachelorstudi-
engangs tatsächlich nicht beabsichtigte Hürden im Stu-
dium für Studienanfänger im Sommersemester darstellen 
würden. Im Masterstudiengang schwankt die Absolven-
tenzahl in der Regelstudienzeit pro Anfangskohorte zwi-
schen 12% und 24%. Hier wird empfohlen, die Studienver-
läufe zu untersuchen und die Gründe für den Studienzeit-
verzug zu erheben (Empfehlung 3). 
Die Gutachter loben übergreifend die klare Europaorien-
tierung der Studiengänge. Um dies weiter zu stärken wird 
empfohlen, ein Auslandsstudium entsprechend zu unter-
stützen. Die Studiengänge sind durch einsemestrige Mo-
dule geprägt, so dass auf struktureller Ebene ein Aus-
tausch gut möglich ist. Das Prüfungsamt der Fakultät III 
bietet umfassendes Informationsmaterial zum Studieren-
denaustausch an. Im Gespräch mit dem Fach wurde von 
diesen bestätigt, dass Studierende weiterhin ermuntert 
werden sollen, ein Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 
Eine Verpflichtung wurde allerdings aus dem Studiengang 
entfernt, da nicht für alle Studierenden ein Austausch ga-
rantiert werden kann. Auf Fakultätsebene soll jedoch der 
Austausch noch stärker gefördert werden. 
Für den Bachelorstudiengang werden von den Gutachtern 
vereinzelt die Verschiebung von Modulen vorgeschlagen, 
insbesondere bei Studienbeginn im Sommersemester. 
Das Fach hat in seiner Stellungnahme darauf hingewie-
sen, dass aus kapazitativen Gründen eine Fokussierung 
auf den Studienbeginn im Wintersemester gegeben sei, 
jedoch für die Studienanfänger im Sommersemester zu-
sätzliche Übungen und Tutorien konzipiert, so dass ein 
Studium mit Start zum Sommersemester erleichtert wird.  
Der Masterstudiengang weist eine hohe Flexibilität hin-
sichtlich der Studienverläufe und der wählbaren Inhalte 
auf. Dies wird von den Gutachtern begrüßt. Gleichzeitig 
wird angeregt, mögliche Studienverläufe als „Pfade“ zu 
skizzieren. Das Fach hat darüber hinaus in seiner Stel-
lungnahme betont, dass die Studierenden intensiv beraten 
werden. Im Gespräch mit dem Fach hat dieses zugesagt, 
mögliche Pfade in die Beratung zu integrieren. Zugleich 
soll das voraussichtliche Lehrangebot ein Jahr im Voraus 
für die Studierenden einsehbar und somit planbar sein.  
Im Masterstudiengang ist die Gruppe der Studienanfänger 
sehr heterogen. Das Fach hat im Gespräch das struktu-
rierte Verfahren zur Auswahl der Studienanfänger skiz-
ziert. Die Heterogenität stellt das Fach vor große Heraus-
forderungen, insbesondere das Einhalten der Regelstudi-
enzeit zu gewährleisten. Die Umstrukturierung des Mas-
terstudiengangs ist laut Stellungnahme des Faches und 
bestätigt im Rückgespräch als Maßnahme zu interpretie-
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ren, der heterogenen Studierendengruppe gerecht zu wer-
den, indem im nun gestärkten Übungsbetrieb auf die ein-
zelnen Studierenden eingegangen werden soll und zu-
gleich kompetenzorientierte Studienleistungen (Hausar-
beiten, Paper) verlangt werden. Stärker als bisher wird so-
mit den Studierenden eine Rückmeldung gegeben und 
werden diese an das Schreiben von Abschlussarbeiten 
herangeführt. Die relativ freie, individuelle Gestaltung der 
Inhalte durch die Studierenden ermöglicht somit eine indi-
viduelle Schwerpunktsetzung durch die Studierenden und 
mildert zugleich die ungleichen Voraussetzungen der Stu-
dierenden ab.  
 
Dez.3 
Die Lernergebnisse der Module sind gemäß § 12 Absatz 
5 Nr. 3 StudakVO so bemessen, dass sie innerhalb von 
maximal zwei aufeinanderfolgenden Semestern vermittelt 
werden können (siehe Studienverlaufspläne, jeweilige An-
lage 1 der FPO-B VWL und der FPO-M EP). 
 
Aus den MBS ergibt sich, dass sich die Prüfungen auf das 
Modul beziehen und nicht auf einzelne Lehrveranstaltun-
gen, so dass die Vorgabe aus § 12 Absatz 4 Satz 2 Stu-
dakVO eingehalten wird. 
Dabei ist für ein Modul in der Regel eine Prüfungsleistung 
vorgesehen. Ein Modul schließt ohne Prüfungsleistung ab 
und geht nicht in die Abschlussnotenberechnung ein. Für 
das Bestehen dieses Moduls ist das erfolgreiche Erbrin-
gen von Studienleistungen erforderlich (vgl. Nr. 4 in die-
sem Bericht). Somit ist auch die Vorgabe nach § 12 Absatz 
5 Satz 2 Nr. 4 StudakVO erfüllt, wonach für ein Modul in 
der Regel nur eine Prüfung vorgesehen wird.  
 
Im Bachelorstudiengang VWL bestehen die Prüfungsleis-
tungen in den Pflichtmodulen 3VWLBA007, 3VWLBA008, 
3VWLBA009, 3VWLBA018 sowie 3VWLBA019 aus je-
weils zwei Prüfungselementen, die nach einer in der MBS 
angegebenen Gewichtung der beiden Teilnoten in die Mo-
dulnote eingehen (vgl. entsprechende MBS in der Anlage 
3 FPO-B VWL) und die bei Nicht-Bestehen jeweils nur im 
Gesamten wiederholt werden können (§ 12 Absatz 2 Satz 
2 RPO-B). 
Die Anzahl der Prüfungsleistungen verteilt sich angemes-
sen auf das gesamte Studium und liegt immer unter sechs 
Prüfungsleistungen je Semester. 
 
Im Masterstudiengang EP bestehen die Prüfungsleistun-
gen in den Wahlpflichtmodulen des Forschungsbereichs 
3EPMA019, 3EPMA021, 3EPMA022 und 3EPMA024 aus 
jeweils drei Prüfungselementen, die nach einer in der MBS 
angegebenen Gewichtung der drei Teilnoten in die Modul-
note eingehen (vgl. entsprechende MBS in der Anlage 3 
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FPO-M EP) und die bei Nicht-Bestehen jeweils nur im Ge-
samten wiederholt werden können (§ 12 Absatz 2 Satz 2 
RPO-B). Die Wahlpflichtmodule 3EPMA010, 3EPMA013, 
3EPMA014, 3EPMA015, 3EPMA016 sowie 3EPMA020 
des Vertiefungsbereichs bestehen wahlweise aus einer 
Klausur oder einer Gesamtprüfungsleistung mit 2 Prü-
fungselementen, die nach einer in der MBS angegebenen 
Gewichtung der beiden Teilnoten in die Modulnote einge-
hen (vgl. entsprechende MBS in der Anlage 3 FPO-M EP) 
und die bei Nicht-Bestehen jeweils nur im Gesamten wie-
derholt werden können. 
Die Anzahl der Prüfungsleistungen verteilt sich angemes-
sen auf das gesamte Studium und liegt immer unter sechs 
Prüfungsleistungen je Semester. 
 
 
Nach § 12 Absatz 4 StudakVO müssen Prüfungen und 
Prüfungsarten eine aussagekräftige Überprüfung der er-
reichten Lernergebnisse ermöglichen, wobei sie nicht nur 
modulbezogen, sondern auch kompetenzorientiert sein 
müssen.  
Im Bachelorstudiengang VWL ist in allen Pflichtmodulen, 
ausgenommen der beiden Module „Seminar Europäische 
Wirtschaft I“ (3VWLBA018) und „Seminar Europäische 
Wirtschaft II“ (3VWLBA019) eine Klausur als Prüfungs-
form vorgesehen, im Falle der Module 3VWLBA007 bis 
3VWLBA009 ist die Klausur Teil einer Gesamtprüfungs-
leistung bestehend entweder aus Klausur und Hausarbeit 
oder aus zwei Klausuren. Im Wahlpflichtbereich ist in ei-
nem Modul (3BWLBA030) eine Klausur, in dem anderen 
Modul wahlweise eine Klausur oder eine Mündliche Prü-
fung vorgesehen (3VWLBA021). Die Module „Seminar 
Europäische Wirtschaft I“ (3VWLBA018) und „Seminar 
Europäische Wirtschaft II“ (3VWLBA019) schließen mit ei-
ner Gesamtprüfungsleistung, bestehend aus einer Haus-
arbeit und einer Präsentation ab. 
 
Im Masterstudiengang EP ist in allen Pflichtmodulen 
(3EPMA001 bis 3EPMA004) sowie in allen Wahlpflichtmo-
dulen des Basisbereichs (3EPMA006 bis 3EPMA009, 
3EPMA027 bis 3EPMA029 sowie 3PÖMAEX001) eine 
Klausur als Prüfungsform vorgesehen. In den Wahlpflicht-
modulen des Vertiefungsbereichs ist als Prüfungsform je-
weils wahlweise eine Klausur oder eine Gesamtprüfungs-
leistung mit zwei Prüfungselementen, darunter eine Klau-
sur, vorgesehen. Im Modul MA-W 7 ist wahlweise eine 
Klausur oder eine andere Prüfungsform vorgesehen. In 
den Wahlpflichtmodulen des Forschungsbereichs 
(3EPMA019, 3EPMA021, 3EPMA022 und 3EPMA024) 
kann im Rahmen der Gesamtprüfungsleistung eine Klau-
sur geschrieben werden. 
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Für die Module 3EPMA011 sowie 3EPMA026 des Basis-
bereichs und die Module 3EPMA017 sowie 3EPMA025 
des Vertiefungsbereichs lassen sich die Prüfungsformen 
nicht nachprüfen, da diese Module semesteraktuell mit ei-
nem Modulkatalog belegt werden sollen (vgl. Artikel 2 § 9 
Absatz 1 FPO-M EP sowie die entsprechenden MBS). 
 
Aus der obigen Zusammenfassung ergibt sich, dass eine 
Varianz der Prüfungsformen, die kompetenzorientierte 
Prüfungsformen erkennen lassen, nur eingeschränkt vor-
liegt.  
Auch der studentische Gutachter weist auf das Überge-
wicht an Klausuren hin und empfiehlt mit Blick auf den 
Masterstudiengang zu überprüfen, inwiefern Klausuren im 
Pflichtbereich zur Erreichung der Qualifikationsziele dien-
lich sind. 
Monitum: Die Varianz der Prüfungsformen im Ba-
chelorstudiengang VWL und im Masterstudiengang 
EP sollte erhöht werden (Empfehlung 1).  
In dem Rückgespräch mit den Fachvertretern teilen diese 
mit, dass aufgrund der großen Gruppengrößen in den 
Pflichtmodulen im Bachelorstudiengang VWL kaum eine 
andere Prüfungsform als die „Klausur“ möglich sei. Im 
Masterstudiengang seien im Vertiefungs- und For-
schungsbereich alternative Prüfungsformen (Hausarbeit 
mit Präsentation) vorgesehen. Aufgrund anstehender per-
soneller Veränderungen wolle man die Prüfungsformen so 
offen wie möglich halten (vgl. Wahlmöglichkeiten in den 
MBS). 
 
 
Nach § 12 Absatz 5 Satz 1 StudakVO ist die Studierbarkeit 
in der Regelstudienzeit zu gewährleisten. Im Bachelorstu-
diengang VWL ist der erfolgreiche Abschluss der vier 
Pflichtmodule 3VWLBA001 bis 3VWLBA003 und 
3VWLBA010 Voraussetzung für die Zulassung zur jewei-
ligen Prüfungsleistung in den sechs Pflichtmodulen 
3VWLBA006 bis 3VWLBA009, 3VWLBA013, 
3VWLBA018 und 3VWLBA019. Von den vier Grundlagen-
modulen, die Voraussetzung sind, wird nur ein Modul 
(3VWLBA010) jedes Semester angeboten, was bei Nicht-
bestehen der übrigen drei Module an den in Artikel 2 § 10 
Absatz 1 vorgesehenen zwei Prüfungsterminen eine Stu-
dienzeitverlängerung nach sich ziehen könnte. Insbeson-
dere bei Studienbeginn zum Sommersemester kann sich 
gemäß Studienverlaufsplan eine Verschiebung der 
Grundlagenmodule vom 2. ins 4. und der darauf aufbau-
enden Module vom 3. ins 5. bzw. vom 4. ins 6. Semester 
ergeben.  
 
Die Fachvertreter begründen die Notwendigkeit von for-
malen Voraussetzungen mit inhaltlichen Erfordernissen. 
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Erfahrungen hätten gezeigt, dass das erfolgreiche Absol-
vieren der Grundlagenmodule vor den o.g. Aufbaumodu-
len für den Studienerfolg entscheidend sei. Die Problema-
tik der Studienzeitverlängerung bei Studienbeginn im 
Sommersemester beträfe nur diejenigen Studierenden, 
die die Prüfungsleistungen in den Grundlagenmodulen 
zwei Mal nicht bestehen würden. Das Angebot eines zeit-
nahen dritten und damit letzten Prüfungstermins sei nicht 
im Sinne der Studierenden, denen vielmehr eine grundle-
gende Wiederholung der Inhalte und ggf. auch Veranstal-
tungen nahegelegt würde. Um die Module 3VWLBA001 
bis 3VWLBA003 jedes Semester anzubieten, fehlten die 
Kapazitäten, zumal es eine sehr geringe Zahl an Studie-
renden beträfe, die ihr Studium im Sommersemester be-
ginnen.  
Die Begründung der Fachvertreter ist nachvollziehbar. Vor 
dem Hintergrund, dass zwei Prüfungstermine im Studien-
jahr angeboten werden und bei Verschiebung der o.g. Mo-
dule in spätere Semester bei entsprechender Studienge-
staltung (Vorziehen anderer Module) dennoch ein Ab-
schluss in Regelstudienzeit möglich wäre, besteht kein 
Anpassungsbedarf. 
 
Dez. 2 
 
Die kapazitative Prüfung hat ergeben, dass die personel-
len Ressourcen (lt. Angaben in dem Modulhandbuch) vor-
handen sind. 
 
Ferner wurde geprüft, ob der rechnerische Curricularwert 
innerhalb der vorgegebenen Bandbreite gemäß KapVO 
des Landes NRW liegt. 
Der vorgegebene Bandbreitenwert im Bachelor von 2,4 
wird etwas überschritten (2,58). Der vorgegebene Band-
breitenwert im Master von 1,20 wird eingehalten. In den 
Kapazitätsberechnungen werden bei dem Bachelor-Studi-
engang der Mittelwert der Bandbreite und bei dem Master-
Studiengang der Wert von 1,20 berücksichtigt. 
 
Nach einer Auslastungsberechnung für das Fach Volks-
wirtschaftslehre im WiSe 2018/2019 wurde eine Auslas-
tung von 124 Prozent mit einem Lehrangebotsdefizit von 
26 SWS ermittelt.  
 
 

8. Fachlich-inhaltliche Ge-
staltung der Studiengänge 
und Anmerkungen zur Cur-
riculumserweiterung 
§ 13 Fachlich-inhaltliche 
Gestaltung der Studien-
gänge 

QZS 
Die Gutachter bescheinigen den Studiengängen einen 
schlüssigen Aufbau sowie eine klare fachliche Orientie-
rung, insbesondere auf die Europapolitik. Zugleich wird 
bescheinigt, dass der Studiengang dem aktuellen wissen-
schaftlichen Stand entspricht. Gleichzeitig wird von den 
Gutachtern empfohlen, zu überprüfen, ob nicht Erweite-
rungen vorgenommen werden können. Dies betrifft den 
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Einbezug von Berufspraktikern und der systematische 
Einbezug von Einflüssen aus der Unternehmenspraxis. 
Die Gutachter aus der Fachwissenschaft empfehlen eine 
Erweiterung zum Ausbau der Methodenkompetenz und 
der IT-gestützten Datensammlung und Auswertung, einen 
„moderneren Einbezug“ von BWL-Modulen, eine Vertie-
fung des Bereichs Ökonometrie oder den Einbezug von 
Modulen aus der Pluralen Ökonomik. Das Fach weist in 
seiner Stellungnahme auf seine hohe Auslastung hin. 
Dem Fach wird empfohlen, die Gutachten entsprechend 
zu prüfen und eventuell das Lehrangebot entsprechend 
auszugestalten (Empfehlung 2). 
 

9. Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung/ Moni-
toring 
§ 14 Studienerfolg 
§ 17 Konzept des Qualitäts-
managementsystems 
§ 18 Maßnahmen zur Um-
setzung des Qualitätsma-
nagementkonzepts 

QZS 
Im den Studiengängen finden regelmäßig Jahresgesprä-
che statt. Zum Studienerfolg siehe Nr. 7 dieses Berichts. 
Der Gutachter aus der Berufspraxis empfiehlt, Alumni in 
die Weiterentwicklung des Studiengangs entsprechend 
einzubinden.  

10. Geschlechtergerechtig-
keit und Nachteilsaus-
gleich 
§ 15 Geschlechtergerech-
tigkeit und Nachteilsaus-
gleich 
 

Dez.3 
Im jeweiligen § 19 der RPO-B und der RPO-M sind Fami-
lienregelungen zur Beachtung von Fristen nach dem Mut-
terschutzgesetz und dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz sowie zur Berücksichtigung von Ausfallzeiten 
aufgrund der Pflege von Angehörigen vorgesehen. 
Der jeweilige § 20 der RPO-B und der RPO-M enthält Re-
gelungen zum Nachteilsausgleich für behinderte und chro-
nisch kranke Studierende. 
 

11. Studienberatung und 
Praxisphasen 

QZS 
Das Fach hat dargelegt, dass regelmäßig Gespräche und 
Informationsveranstaltungen angeboten werden. Im Ge-
spräch mit den Studierenden wurde erläutert, dass diese 
noch erweitert könnten, wobei zugleich den Lehrenden 
und dem Academic Advisor bescheinigt wird, für Beratun-
gen in und außerhalb der Sprechstunden zur Verfügung 
zu stehen.  
Aus Sicht des Gutachters aus der Berufspraxis sollten 
Praxisphasen und Kooperationen stärker ausgebaut wer-
den. Die Fachvertreter haben in ihrer Stellungnahme da-
rauf hingewiesen, dass dies als fakultätsweite Aufgabe 
gesehen wird. Zugleich wird hinsichtlich der Berufsorien-
tierung der Masterprogramme auf den Studiengang „Ma-
nagement und Märkte“ hingewiesen, der stärker auf eine 
Tätigkeit in Unternehmen vorbereite, während der Studi-
engang Economic Policy eher auf Tätigkeiten in Verbän-
den, Organisationen und in der Wissenschaft vorbereite.  
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12. Transparenz und Doku-
mentation 

QZS 
Das Fach hat in seiner Stellungnahme sowie im Rückge-
spräch dargelegt, dass es die Studierenden gerade ange-
sichts der großen Wahlfreiheit im Master intensiv beraten 
wird. Damit wird dem Studierendeninterview beschriebe-
nen Bedürfnis nach umfassender Information Rechnung 
getragen. In Gesprächen mit den Studierenden wurde 
deutlich, dass ein entsprechend enger Kontakt zwischen 
Fach, Academic Advisor und Studierenden gepflegt wird 
und beispielsweise die Jahresgespräche angemessen 
vor- und nachbereitet werden.  
 
Dez. 3 
Die Prüfungsordnungen werden in dem Verkündungsblatt 
„Amtliche Mitteilungen der Universität Siegen“ unverzüg-
lich nach der Erteilung der Akkreditierung veröffentlicht. 
Die Modulhandbücher werden in unisono eingegeben und 
sind dort für die Studierenden und Lehrenden abrufbar. 
Exemplarische Studienverlaufspläne für den Studienbe-
ginn im Winter- und im Sommersemester (Bachelorstudi-
engang VWL) bzw. im Wintersemester (Masterstudien-
gang EP) sind als Anlagen den Prüfungsordnungen beige-
fügt und werden daher ebenfalls in den Amtlichen Mittei-
lungen der Universität Siegen veröffentlicht. 
  
  

 


